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gung stehen; insoweit gilt § 103 für Personen, die weder Ar
beitslosengeld noch Arbeitslosenhilfe beziehen, entsprechend. 
Die Ergebnisse sind dem Minister für Arbeit und Soziales 
vorzulegen. Der Minister für Arbeit und Soziales kann Art 
und Umfang sowie Tatbestände und Merkmale der Statistiken 
und der Berichterstattung nach den Sätzen 1 und 2 näher be
stimmen.

(4) Der Ministerrat kann durch Verordnung mit einer Gel
tungsdauer bis zu drei Jahren anordnen, daß die Arbeitsver
waltung zur Ergänzung der in ihrem Geschäftsbereich anfal
lenden Unterlagen

1. einmalige oder regelmäßig wiederkehrende statistische 
Erhebungen über Beschäftigte,

2. statistische Erhebungen über die beruflichen Tätigkeiten 
und diie beruf lichen Bildungsmöglichkeiten

durchzuführen hat. Dabei müssen die zu erfassenden Tatbe
stände und der Kreis der Befragten bestimmt werden. Die Er
gebnisse der Erhebungen müssen zur Erfüllung der Aufgaben 
dieses Gesetzes erforderlich sein.

§7
Auskunftspflicht gegenüber der Arbeitsverwaltung

(1) Betriebsinhaber und Behörden sowie Erwerbspersonen 
sind verpflichtet, der Arbeitsverwaltung auf Verlangen die für 
die Durchführung des § 6 erforderlichen Auskünfte zu ertei
len. Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder 
einen seiner Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfol
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz vom 12. Januar 
1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG —' 
(GBl. I Nr. 3 S. 101) aussetzen würde.

(2) Die Auskunft ist wahrheitsgemäß, vollständig, fristge
mäß und, soweit nichts anderes bestimmt ist, unentgeltlich zu 
geben.

(3) Hat die Arbeitsverwaltung Erhebungsvordrucke zur 
Ausfüllung durch die Befragten vorgesehen, so sind die Aus
künfte auf diesen Erhebungsvordrucken zu erteilen. Die Rich
tigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu bestätigen, so
weit es im Erhebungsvordruck vorgesehen ist.

(4) Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält
nisse, die für Erhebungen und Untersuchungen nach § 6 zwin
gend erforderlich sind, sind, soweit durch Rechtsvorschrift 
nichts anderes bestimmt ist, von der Arbeitsverwaltung ge
heimzuhalten. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die 
Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen 
einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängenden 
Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein 
zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich 
um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder 
der für ihn tätigen Person handelt. Veröffentlichungen von 
Ergebnissen auf Grund von Erhebungen und Untersuchungen 
nach § 6 dürfen keine Einzelamgaben enthalten. Eine Zusam
menfassung von Angaben mehrerer Auskunftspflichtiger ist 
keine Einzelangabe im Sinne dieses Absatzes.

§ 8

Mitteilung betrieblicher Veränderungen
(1) Werden erkennbare Veränderungen des Betriebes inner

halb der nächsten zwölf Monate voraussichtlich dazu führen, 
daß Arbeitnehmer in der in § 17 Abs. 1 des Kündigungsschutz
gesetzes bezeichneten Zahl entlassen oder auf eine andere Tä
tigkeit umgesetzt werden, für die das Arbeitsentgelt geringer 
ist, so hat der Arbeitgeber dies dem Leiter des zuständigen 
Arbeitsamtes unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Mit
teilung ist eine Stellungnahme des Betriebsrates beizufügen.

(2) Um nachteilige Folgen von Veränderungen im Sinne von 
Absatz 1 für die betroffenen Arbeitnehmer zu vermeiden oder 
zu mildern, hat die Arbeitsverwaltung unverzüglich alle er
forderlichen Vorkehrungen zu treffen. Sie hat bei ihren Maß
nahmen nach den Vorschriften dieses Abschnittes das Inter
esse des Betriebes an einer Geheimhaltung der geplanten Ver

änderungen zu berücksichtigen, soweit dies mit dem arbeits
marktpolitischen Interesse an einer frühzeitigen Einleitung 
der Maßnahmen vereinbar ist.

(3) Hat der Arbeitgeber die Mitteilung nach Absatz 1 vor
sätzlich oder grob fahrlässig unterlassen, so hat er der Ar
beitsverwaltung die Aufwendungen zu erstatten, die ihr durch 
die Umschulung der entlassenen oder auf eine andere Tätig
keit umgesetzten Arbeitnehmer für die Dauer von sechs Mo
naten entstehen.

§9
Meldung offener Stellen

Der Minister für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung 
bestimmen, daß Arbeitgeber die bei ihnen vorhandenen offe
nen Arbeits- und Ausbildungsplätze bei dem zuständigen 
Arbeitsamt anzumelden haben, soweit dies für die Zwecke der 
Arbeitsvermittlung, der Vermittlung in berufliche Ausbil
dungsstellen oder der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung er
forderlich ist. Die Anmeldepflicht kann befristet und auf be
stimmte Wirtschaftszweige, Bezirke, Berufe und Arbeitneh- 
mergruppesn beschränkt werden. Sie darf nicht auf Arbeits
plätze erstreckt werden, die durch Arbeitskämpfe frei gewor
den sind.

§10
Meldung der Beschäftigten

Der Minister für Arbeit und Soziales kann durch Anordnung 
bestimmen, daß die Arbeitgeber der Arbeitsverwaltung die 
Zahl der bei ihnen beschäftigten Personen nach bestimmten 
Merkmalen zu melden haben.

§11
(gegenstandslos)

§ 12 

Heimarbeiter
Arbeitnehmer im Sinne der Vorschriften dieses Abschnittes 

sind auch die in Heimarbeit Beschäftigten.

§ 12 a
Einschränkung der Arbeitnehmerüberlassung 

Im Baugewerbe
(1) Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe 

des Baugewerbes für Arbeiten, die üblicherweise von Arbei
tern verrichtet werden, ist unzulässig.

(2) Im übrigen ist die gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlas
sung nur mf Erlaubnis der Arbeitsverwaltung zulässig. Das 
Nähere wird durch Gesetz geregelt.

Zweiter Unterabschnitt 
Arbeitsvermittlung

§ 13
Begriff der Arbeitsvermittlung

(1) Arbeitsvermittlung im Sinne dieses Gesetzes ist eine Tä
tigkeit, die darauf gerichtet ist, Arbeitsuchende mit Arbeitge
bern zur Begründung von Arbeitsvefhältnissen zusammen
zuführen.

(2) Arbeitsvermittlung sind auch die Herausgabe und der 
Vertrieb sowie der Aushang von Listen über Stellenangebote 
und Stellengesuche einschließlich der den Listen gleichzuach
tenden Sonderdrucke und Auszüge aus periodischen Druck
schriften. Die Aufnahme von Stellenangeboten und Stellen
gesuchen in Zeitungen, Zeitschriften, Fachblättern und ähn
lichen periodisch erscheinenden Druckschriften sowie ihre Be
kanntgabe in Ton- und. Fernsehrundfunk und durch Bild
schirmtext werden hierdurch nicht eingeschränkt.


